

























































































































	Apotecken Ordnung und Taxa der Käyser- und Königlichen Stadt Breßlaw
	Vorderdeckel
	[Seite 1]
	[Seite 2]

	Titelblatt
	[Seite 3]
	[Illustration]

	Vorwort
	[Seite 5]
	[Seite 6]
	[Seite 7]
	[Seite 8]
	[Seite 9]
	[Seite 10]
	[Seite 11]
	[Seite 12]

	Tara Satz und Würdigung: In was werth in der Käyser- und Königlichen Stadt Breßlaw ...
	Sectio I. Der Erste Unterscheidt. Von Kräutern/ Blettern der Stauden und Bäumen.
	Seite 1
	Seite 2

	Sectio II. Der Ander Unterscheidt. Von den Blumen/ So nach dem Lott verkaufft und gegeben werden wie folget.
	Seite 3

	Sectio III. Der Dritte Unterscheidt. Von den Samen der Kräuter/ so auff dem Felde und in Gärten wachsen/ und nach dem Lott verkaufft unnd gegeben werden/ wie folget.
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6

	Sectio IV. Der Vierde Unterscheidt. Von Früchten.
	Seite 7

	Der Fünffte Unterscheidt. Von den Wurtzeln/ so nach dem Lott verkaufft werden/ Und sol gemeier Wurtzeln ein lott gelten.
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10

	Sectio VI. Der Sechste Unterscheidt. Von den Rinden der Bäum/ der Wurtzeln und Früchte/ deren das Lott gegeben wird/ wie folget.
	Seite 11

	Sectio VII. Der Siebende Unterscheidt. Von den Höltzern zur Artzney dienend./ wie folget.
	Seite 12

	Sectio VIII. Der Achte Unterscheidt. Von den dicken gestandenen oder außgetruckneten Säfften/ ...
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14

	Sectio IX. Der Neunde Unterscheidt. Von Farinen/ Mehln unnd Pulvern.
	Seite 15

	Sectio X. Der Zehende Unterscheidt. Von Gewürtz und Specereyen.
	Seite 15

	Sectio XI. Der Eilffte Unterscheidt. Von den Artzneyen/ so in Wassern oder Meer wachsen.
	Seite 16

	Sectio XII. Der Zwelffte Unterscheidt. Von den köstlichen Stücken und Edelgesteinen.
	Seite 17

	Sectio XIII. Der Dreyzehende Unterscheidt. Von den Metallen/ Mineren/ Erden und andern dingen/ die man aus der Erden gräbt.
	Seite 18
	Seite 19

	Sectio XIV. Der Vierzehende Unterscheidt. Von den Stücken/ so von den Thieren zur Artzney genommen werden.
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22

	Sectio XV. Der Funffzehende Unterscheidt. Von den gemeinen Distillirten Wassern.
	Seite 23
	Seite 24

	Sectio XVI. Der Sechzehende Unterscheidt. Von den Köstlichen Wassern.
	Seite 25

	Sectio XVII. Der Siebenzehende Unterscheidt. Von allen außgepresten/ oder durch die Kunst bereiten Oelen.
	Seite 26

	Sectio XVIII. Der Achtzehende  Unterscheidt. Von den Oelen/ so durch die Alchimistische Kunst außgezogen werden.
	Seite 27

	Sectio XIX. Der Neunzehende Unterscheidt. Von Syrupen/ Julepen und Honigen.
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30

	Sectio XX. Der Zwantzigste Unterscheidt. Von den Extracten oder außgezogenen Säfften.
	Seite 31

	Sectio XXI. Der Ein und Zwantzigste Unterscheidt. Von Magisteriis und andern Chymischen Pulvern.
	Seite 31

	Sectio XXII. Der Zwey und Zwantzigste Unterscheidt.
	Seite 32

	Sectio XXIII. Der Drey und Zwantzigste Unterscheidt.
	Seite 32

	Sectio XXIV. Der Vier und Zwantzigste Unterscheid.
	Seite 32

	Sectio XXV. Der Fünff und Zwantzigste Unterscheidt. Von den Conserven Zucker. Aller schlechten Conserven Zucker ein halb Untz oder 1. lott sol gekaufft werden.
	Seite 33

	Sectio XXVI. Der Sechs und Zwantzigste Unterscheidt. Von den eingemachten Früchten und Wurtzeln.
	Seite 34

	Sectio XXVII. Der Sieben und Zwantzigste Unterscheidt. Von allen Zucker Confecten/ Das ist/ Von Samen/ Früchten/ und Gewürtz mit Zucker überzogen.
	Seite 35

	Sectio XXVIII. Der Acht und Zwantzigste Unterscheidt. Von den Confecten/ Täffelein/ Morsellen/ und Zucker ...
	Seite 36

	Sectio XXIX. Der Neun und Zwantzigste Unterscheidt. Von den Wolrichtenden köstlichen Krafft Pulvern/ wird das Quintlein gegeben/ wie folget.
	Seite 36

	Sectio XXX. Der Dreyssigste Unterscheidt. Von sterckenden und wider Gifft dienenden Lattwergen / wird das Lott gegeben/ wie folget.
	Seite 37
	Seite 38

	Sectio XXXI. Der Ein und Dreyssigste Unterscheidt. Von den außgetruckneten Kügelein.
	Seite 39

	Sectio XXXII. Der Zwey und Dreyssigste Unterscheidt. Von einfachen Purgierenden Stücken wird das Lott gegen/ wie folgt.
	Seite 39

	Sectio XXXIII. Der Drey und Dreyssigste Unterscheidt. Von Purgierenden Pulvern wird das Quintlein gegeben/ wie folgt.
	Seite 40

	Sectio XXXIV. Der Vier und Dreyssigste Unterscheidt. Von Pillen.
	Seite 41

	Sectio XXXV. Der Fünff und Dreyssigste Unterscheidt. Von den Purgierenden Confecten/ in Täfflein oder Küchlein/ wird das Lott gegeben/ wie folget.
	Seite 41

	Sectio XXXVI. Der Sechs und Dreyssigste Unterscheidt.
	Seite 42

	Sectio XXXVII. Der Sieben und Dreyssigste Unterscheidt.
	Seite 42

	Sectio XXXVIII. Der Acht und Dreyssigste Unterscheidt.
	Seite 42

	Sectio XXXIX. Der Neun und Dreyssigste Unterscheidt. 
	Seite 42

	Sectio XL. Der Viertzigste Unterscheidt. 
	Seite 43


	Register der Sectionum oder Unterscheidt.
	[Seite 56]
	[Seite 57]
	[Leerseite]

	Rückdeckel
	[Seite 59]
	[Seite 60]
	[Colorchecker]



